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Stadt Bitterfeld-Wolfen 
Stadtrat 

 

Beschlussantrag Nr. : 066-2010 
  
 
   aus öffentlicher Sitzung 
 
 
 
Einreicher: CDU-Fraktion
Federführende Stelle ist: Stadtrat Utz Lohrengel

 
 
 
Beratungsfolge 

Gremium Termin J N E 

Haupt- und Finanzausschuss 28.04.2010    
Stadtrat 05.05.2010    

    
 
 
Beschlussgegenstand: 
Rahmenrichtlinie für die Beteiligungen der Stadt Bitterfeld-Wolfen 
 
Antragsinhalt: 

1. Die Oberbürgermeisterin wird beauftragt, dem Stadtrat bis zum 30.09.2010 eine Rahmenrichtlinie 
für die Beteiligungen der Stadt an Gesellschaften privaten Rechts sowie für die Mitgliedschaften in 
Körperschaften öffentlichen Rechts zur Beschlussfassung vorzulegen. 

 
2. In der Rahmenrichtlinie sind mindestens die folgenden Punkte zu regeln: 

 
Aufgaben und Ziele der Rahmenrichtlinie, 
Allgemeines Begriffsverständnis (Beteiligungsmanagement, –verwaltung und Controlling), 
Geltungsbereich, 
Definition der Akteure, 
Steuerung städtischer Beteiligungen und Mitgliedschaften, 
Beteiligungspolitik. 

 
  
 
Begründung: 
 
Es ist die Aufgabe der Stadt Bitterfeld-Wolfen als Gesellschafter bzw. Verbandsmitglied, die politische und 
wirtschaftliche Steuerung der Beteiligungen privaten Rechts und der Mitgliedschaften in Körperschaften 
öffentlichen Rechts vorzunehmen.  
Für eine effizientere Steuerung der städtischen Beteiligungen ist sowohl für die Regelung der 
Zuständigkeiten als auch der Zusammenarbeit der Oberbürgermeisterin und  Verwaltungseinheiten mit den 
Gremien eine Rahmenrichtlinie, wie sie in anderen Städten bereits eingeführt ist, erforderlich. Als Beispiel 
wird hier auf die in der Stadt Quedlinburg getroffene Regelung verwiesen. 
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Welche Beschlüsse wurden zu dieser Problematik bereits gefasst 
(Beschlussnummer/Jahr)? keine  
 
Welche Beschlüsse sind 
a) zu ändern?   keine 
b) aufzuheben? keine 
(Beschlussnummer/Jahr)? 
 
      
 
 
  
 
 
  
 
 
 
              
Unterschrift der Einreicherin /des Einreichers zur 
Vorlagennummer: 066-2010 
 
Anlagen: 
keine 
  
 
 


